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Grosser Gemeinderat, Vorlage Nr. 1932 
 

Bebauungsplan Post  
- Bebauungsplan Post, Plan Nr. 7060, 1. Lesung 
- Zonenplanänderung Post, Plan Nr. 7241, 1. Lesung 
- Teilrichtplan Siedlung und Landschaft Anpassung Post, Plan Nr. 7242 
- Vorvertrag zu einem Kaufvertrag für die öffentlichen Parkplätze 
- Gestaltungs- und Betriebskonzept Postplatz 
 
Bericht und Antrag des Stadtrates vom 8. Mai 2007 
 

Das Wichtigste im Überblick  
Die Aufwertung des Stadtzentrums ist eines der Legislaturziele 2003 - 2006. Wie im 
Entwicklungskonzept der Stadt Zug ausgeführt, soll bis zur Realisierung des Stadt-
tunnels eine Begegnungszone mit autofreien Abschnitten in Etappen und in Teil-
bereichen ermöglicht und die Attraktivität des Stadtzentrums gesteigert werden. 
Das Verteilzentrum in der Hauptpost Zug wird in den kommenden Jahren ausgela-
gert. Am Standort Postplatz verbleiben nur noch der Postschalter sowie die Schliess-
fächer. Diese Umstrukturierung des Postbetriebs erlaubt eine neue Nutzung der Flä-
chen der heutigen Nebenbauten und bietet der Stadt Zug in Zusammenarbeit mit 
den privaten Grundeigentümern die einmalige Chance, ein neues Parkhaus mit ma-
ximal 150 öffentlichen Plätzen zu realisieren, den oberen Postplatz mehrheitlich vom 
Verkehr zu befreien, auf dem Postplatz und in dessen Umfeld in Etappen mindestens 
60 oberirdische Parkfelder entsprechend dem seinerzeitigen Projekt „Parkhaus Post-
platz“ aufzuheben und Baubereiche für attraktive, städtische Nutzungen sowie Aus-
senräume zu schaffen. 
Mit dem Bebauungsplan Post, Plan Nr. 7060, und der Zonenplanänderung Post, Plan 
Nr. 7241, werden die planerischen und baurechtlichen Voraussetzungen für eine 
zweckmässige Überbauung unter Einbezug des geschützten Hauptpostgebäudes, für 
die Errichtung eines öffentlichen Parkhauses und eine Aufwertung des Aussenraums 
geschaffen. Der Perimeter des Bebauungsplans umfasst nur den Bereich der Haupt-
post und der Neubauten. Der Bebauungsplan ist jedoch Bestandteil eines Gesamt-
konzepts, welches die Aufwertung des Postplatzes mit neuem Verkehrsregime, Auf-
hebung von oberirdischen Parkplätzen und Neugestaltung des oberen Postplatzes 
umfasst. Der Stadtrat unterbreitet daher dem Grossen Gemeinderat zusammen mit 
der 1. Lesung des Bebauungsplans Post den Vorvertrag zu einem Kaufvertrag von 
öffentlichen Parkplätzen im neuen Parkhaus Post sowie das Gestaltungs- und Be-
triebskonzept Postplatz. 
Mit der 2. Lesung des Bebauungsplans Post wird dem Grossen Gemeinderat der Bau-
kredit für die Umgestaltung des oberen Postplatzes sowie der Kaufkredit für die öf-
fentlichen Parkplätze im neuen Parkhaus Post zum Beschluss unterbreitet. 
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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir unterbreiten Ihnen hiermit den Bericht und Antrag zum Bebauungsplan Post, 
die damit zusammenhängende Zonenplanänderung und die Anpassung des Teil-
richtplans Siedlung und Landschaft sowie den Vorvertrag zu einem Kaufvertrag für 
die öffentlichen Parkplätze und das Gestaltungs- und Betriebskonzept Postplatz.  
Unseren Bericht gliedern wir wie folgt: 
 
1. Ausgangslage 
2. Bebauungsplan 
3. Zonenplanänderung 
4. Anpassung weiterer Planungsinstrumente 
5. Verfahren 
6. Vorvertrag zu einem Kaufvertrag für die öffentlichen Parkplätze 
7. Gestaltungs- und Betriebskonzept Postplatz 
8. Motionen und Postulate Postplatz 
9. Antrag 
 
 
1. Ausgangslage 
Die Stadt Zug befasst sich seit Jahren mit der Aufwertung des Stadtzentrums. Wie im 
Entwicklungskonzept der Stadt ausgeführt (Strategie 22) soll bis zur Realisierung des 
Stadttunnels die Begegnungszone mit autofreien Abschnitten in Etappen und in 
Teilbereichen ermöglicht und die Attraktivität des Stadtzentrums gesteigert werden. 
Im Bereich Postplatz erfolgt mit dem vorliegenden Bebauungsplan und den damit 
verknüpften Planungen ein erster Umsetzungsschritt. Einerseits werden Möglichkei-
ten für die Erstellung von attraktiven, publikumsorientierten Nutzungen der ver-
schiedensten Art sowie für Wohn- und Dienstleitungsnutzungen geschaffen. Ande-
rerseits wird der Aussenraum des Stadtzentrums aufgewertet. Dies erfolgt durch ei-
ne Neuorganisation der Parkierung mittels Aufhebung von oberirdischen Parkplät-
zen, Verlagerung der Parkierung in Parkhäuser sowie einer Aufwertung und Auswei-
tung der Fussgängerflächen. 
 
Zusammenarbeit mit privaten Grundeigentümern 
Das Verteilzentrum in der Hauptpost Zug wird in den kommenden Jahren ausgela-
gert. Am Standort Postplatz verbleiben nur noch der Postschalter sowie die Schliess-
fächer. Diese Umstrukturierung des Postbetriebs erlaubt eine neue Nutzung der Flä-
chen der heutigen Nebenbauten und bietet der Stadt Zug in Zusammenarbeit mit 
privaten Grundeigentümern (Familie Andermatt und Schweizerische Post) die einma-
lige Chance, ein neues Parkhaus mit maximal 150 öffentlichen Plätzen zu realisieren, 
den oberen Postplatz mehrheitlich vom Verkehr zu befreien, auf dem Postplatz und 
in dessen Umfeld in Etappen mindestens 60 oberirdische Parkfelder aufzuheben (un-
ter Beibehaltung einiger weniger Kurzzeitparkplätze) und Baubereiche für attrakti-
ve, städtische Nutzungen zu schaffen. 
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Im Oktober 2005 fand die Startsitzung zwischen Grundeigentümern und Vertretern 
der Stadt Zug statt. Am 6. Dezember 2005 orientierte der Stadtrat mit der GGR-
Vorlage Nr. 1861 über das gemeinsame Vorgehen bezüglich eines Parkhauses Post. 
Bis zum Sommer 2006 wurden mögliche Überbauungsvarianten geprüft sowie Abklä-
rungen über Geometrie und Grössenordnung des Parkhauses getroffen. Am 11. Juli 
2006 verabschiedete der Stadtrat den Bebauungsplan Post mit Zonenplanänderung 
und Anpassung des Teilrichtplans Siedlung und Landschaft zuhanden der Vorprü-
fung durch die Baudirektion. 
 
Vorprüfungsbericht der Baudirektion  
Am 12. Oktober 2006 lag der Vorprüfungsbericht der Baudirektion des Kantons Zug 
vor. Bei zwei Themenkreisen bestanden grundlegende Differenzen, ohne deren Be-
reinigung der Bebauungsplan dem Parlament nicht unterbreitet werden konnte. Der 
erste Themenkreis betrifft die Aufwertung der Umgebung: Die Baudirektion erläu-
tert, dass Bebauungspläne von den ordentlichen Bauvorschriften abweichen können, 
wenn gemäss § 32 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) Vorteile für das Siedlungs-
bild und die Umgebung erzielt werden können. Die Baudirektion bemängelt in ei-
nem Vorbehalt des Vorprüfungsberichts, dass der Bebauungsplan Post ohne Einbe-
zug, d.h. Aufwertung des oberen Postplatzes keine Vorteile in Bezug auf die Gestal-
tung der Umgebung aufweisen könne. Daher sei der Perimeter des Bebauungsplans 
auszuweiten. Der zweite Themenkreis betrifft Fragen des Städtebaus und der Denk-
malpflege: Die Baudirektion führt in einem weiteren Vorbehalt aus, dass das vorlie-
gende Bebauungskonzept mit den Anliegen der Ortsbildschutzzone und dem Umge-
bungsschutz des denkmalgeschützten Hauptpostgebäudes nicht verträglich sei. Die-
ses sei freizuspielen und es seien interessante Aussenräume zu generieren. Die Stel-
lung und die Höhe der Neubauvolumen sei zu überprüfen. 
 
Bereinigung des Bebauungsplans 
Am 1. Dezember 2006 wurde eine Besprechung der Vorprüfung mit Vertretern der 
Baudirektion, des Stadtrats und der Grundeigentümer durchgeführt. Dabei wurde 
festgehalten, dass der reduzierte Perimeter des Bebauungsplans belassen werden 
kann, wenn die Ziele des Bebauungsplans (insbesondere die Aufwertung der Umge-
bung) durch anderweitige Massnahmen wie Verträge, Beschlüsse des Stadtrats bzw. 
des Grossen Gemeinderats verbindlich gesichert sind. Die Gleichzeitigkeit der ver-
schiedenen Massnahmen ist sicherzustellen. Mit dem Antrag zur Genehmigung des 
Bebauungsplans sind alle erforderlichen Verträge und Beschlüsse vorzulegen. 
Am 15. Januar 2007 fand ein Workshop mit Vertretern der Grundeigentümer, der 
Stadtbildkommission, externen Experten sowie Fachleuten des Kantons Zug (Denk-
malpflege und Amt für Raumplanung) zum Thema Städtebau statt. Man einigte sich 
auf das nun vorliegende Bebauungsmuster. Die klaren, einfachen Volumen führen 
zu einer Klärung der Situation und zu einer deutlichen Verbesserung der aussen-
räumlichen Situation. Aus denkmalpflegerischer Sicht ist auf einen Anbau wie eine 
Passerelle beim Hauptpostgebäude zu verzichten. Die Gebäudehöhen der Bauten 
wurden modifiziert. Beim Hochbau ist aus Sicht der Experten weniger die Gebäude-
höhe als die architektonische Gestaltung des Baus von Bedeutung. Aus denkmalpfle-
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gerischer Sicht wird hingegen weiterhin eine Beschränkung auf acht Geschosse an-
gestrebt. 
Aufgrund der dargelegten schwerwiegenden Vorbehalte der Baudirektion des Kan-
tons Zug und der Ergebnisse der Besprechungen und Workshops wurde der Bebau-
ungsplan bereinigt und vom Stadtrat am 6. März 2007 der Baudirektion des Kantons 
Zug zuhanden der zweiten Vorprüfung eingereicht. Am 13. April 2007 lag der zweite 
Vorprüfungsbericht der Baudirektion vor (siehe Ziffer 5.3). Die hängigen Vorbehalte 
können weitgehend erfüllt werden. Wo die Grundeigentümer und der Stadtrat eine 
andere Auffassung vertreten, ist die planerische Zweckmässigkeit des Bebauungs-
plans bei einer allfälligen Nichtgenehmigung der noch umstrittenen Punkte durch 
den Regierungsrat des Kantons Zug nicht in Frage gestellt. 
 
2. Bebauungsplan 
2.1 Ziel und Inhalt des Bebauungsplans Post 
Mit dem Bebauungsplan Post und der Zonenplanänderung Post werden die planeri-
schen und baurechtlichen Voraussetzungen für eine zweckmässige Überbauung un-
ter Einbezug des geschützten Hauptpostgebäudes, für die Errichtung eines öffentli-
chen Parkhauses und eine Aufwertung des Aussenraums geschaffen. 
Der Perimeter des Bebauungsplans selber umfasst nur den Bereich der Hauptpost 
und der Neubauten. Der Bebauungsplan ist jedoch Bestandteil eines Gesamtkon-
zepts, welches die Aufwertung des Postplatzes mit neuem Verkehrsregime, Aufhe-
bung von oberirdischen Parkplätzen und Neugestaltung des oberen Postplatzes um-
fasst. Die gemäss § 32 PBG verlangten Vorteile eines Bebauungsplans für das Sied-
lungsbild sowie die Umgebung sind gemäss Vorbehalte der Baudirektion des Kan-
tons Zug nur mit diesem Gesamtkonzept zu erzielen (siehe Kapitel 5.3 Kantonale 
Vorprüfung). 
Der Stadtrat unterbreitet daher dem Grossen Gemeinderat zusammen mit der 1. Le-
sung des Bebauungsplans Post den Vorvertrag zu einem Kaufvertrag von öffentli-
chen Parkplätzen im neuen Parkhaus Post sowie das Gestaltungs- und Betriebskon-
zept Postplatz. Zusammen mit der 2. Lesung des Bebauungsplans Post wird dem 
Grossen Gemeinderat zudem der Baukredit für die Umgestaltung des oberen Post-
platzes sowie der Kaufkredit für die öffentlichen Parkplätze im neuen Parkhaus Post 
zum Beschluss unterbreitet. 
 
2.2 Städtebauliches Konzept / Bebauung / Gestaltung Aussenraum 
Die Gliederung der Gebäudevolumen und der Gebäudezwischenräume bezieht sich 
auf das ortstypische Bebauungsmuster. Es entstehen attraktive Aussenräume und 
Gassen bzw. ein Wechselspiel von Volumen und Freiräumen. Das geschützte Haupt-
postgebäude wird von Anbauten befreit; es kann dadurch frei in den öffentlichen 
Raum gestellt werden. Das Gebäude hinter der Hauptpost (Baubereich B) bewirkt 
eine Verbesserung der heutigen Situation. Es konzentriert sich unmittelbar entlang 
der Stadtbahnhaltestelle, so dass der Umgebungsschutz der Hauptpost gewahrt 
werden kann. Die Beschränkung auf drei Geschosse und die Gliederung des Volu-
mens in Anlehnung an die Topographie ermöglicht eine bauliche gute Einpassung. 
Es respektiert in Form und Geschossigkeit seine Rolle als untergeordnetes Bauvolu-
men im Hof. Der viergeschossige Baubereich des Baufelds A bezieht sich in der Höhe 
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auf die benachbarten Bauten entlang der Postrasse und füllt die Lücke zwischen den 
Bauten der Wasserwerke Zug AG und der Post. Der neungeschossige Baubereich des 
Baufelds A setzt entlang der Bahn einen Akzent. 
Der Bebauungsplan legt Baufelder mit maximal zulässigen Gebäudehöhen, maximal 
anrechenbaren Geschossflächen und Wohnanteilen fest. In den Erdgeschossen sind 
attraktive, publikumsorientierte Nutzungen vorzusehen. Die Gesamtausnutzung der 
Parzellen GS 897 und GS 1026 beträgt für die oberirdischen Bauvolumen ca. 2.2. 
 
2.3 Umgebungsgestaltung 
Die Aussenräume innerhalb des Bebauungsplanperimeters sind vornehmlich auf die 
publikumsattraktiven Erdgeschosse sowie die Lage im Stadtzentrum mit öffentlich 
zugänglichen Flächen von Fassade zu Fassade ausgerichtet. Entsprechend der Lage 
und der Nutzung ist der gesamte Bereich zwischen den Bauvolumen als attraktive, 
multifunktional nutzbare Fussgängerfläche auszugestalten. Die Anordnung von pub-
likumsorientierten Nutzungen, von Veloabstellplätzen und Anlieferungsbereichen 
für den Postbetrieb sind darin zulässig. Die Zufahrtsachsen für Anlieferung, Feuer-
wehr und allgemeine Notzufahrt sowie die Option für einen neuen, zusätzlichen 
Stadtbahnhaltestellenzugang zwischen den Baubereichen A und B sind gemäss Ein-
trag im Bebauungsplan zu berücksichtigen. Die Flachdächer sind zu begrünen und 
dürfen als Aufenthalts- und Spielflächen ausgestaltet werden. 
Das Gestaltungs- und Betriebskonzept Postplatz wird unter Ziffer 7 behandelt. 
 
2.4 Erschliessung / Parkierung / Verkehrsgutachten 
Die oberirdischen Parkplätze auf dem Postplatz sowie in der näheren Umgebung 
sollen aufgehoben und in ein neues Parkhaus nördlich und östlich des Hauptpostge-
bäudes verlagert werden. Die Zu- und Wegfahrt der Tiefgarage erfolgt ab der Post-
strasse bei der Liegenschaft Poststrasse 4. Für die Kunden der Post werden im Bereich 
oberer Postplatz / Schanz maximal 6 oberirdische Kurzzeitparkplätze zur Verfügung 
gestellt. 
Der Durchgangsverkehr soll vom Lokalverkehr (Zubringer, Anlieferung, Zufahrten 
Parkhäuser) getrennt werden. Dazu werden die Fahrbeziehungen zwischen dem 
oberen Postplatz und der Kante Bahnhofstrasse-Neugasse mit einer Ausnahme (Aus-
fahrt vom oberen Postplatz in Richtung Bahnhofstrasse) unterbunden. Die neue Ver-
kehrsführung soll gleich mehrere Vorteile bringen: Der Ablauf am Knoten Postplatz 
wird vereinfacht und seine Kapazität erhöht. Auf dem oberen Postplatz kann eine 
Begegnungszone eingeführt und dadurch den Fussgängern ein Stück Stadtzentrum 
zurückgegeben werden. Die Poststrasse wird entlastet, die Anlieferung aller Ge-
schäftshäuser zwischen der Bahnhof- bzw. der Postrasse kann störungsfreier erfol-
gen und die Zu- und Wegfahrten der Parkhäuser werden nicht mehr durch Ver-
kehrsüberlastungen behindert (siehe GGR-Vorlage Nr. 1922 „Änderung des Ver-
kehrsregimes auf dem oberen Postplatz“ vom 6. März 2007). Da die Aufwertung des 
öffentlichen Raums eine Voraussetzung für die Genehmigung des Bebauungsplans 
ist, wird im Sommer 2007 die Änderung des Verkehrsregimes als Versuch durchge-
führt. Für die 2. Lesung des Bebauungsplans werden Ergebnisse des Versuchs vorlie-
gen. 



GGR-Vorlage Nr. 1932 www.stadtzug.ch Seite 6 von 14 

Sollte die neue Verkehrsführung im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan und 
der Neugestaltung des Postplatzes nicht oder in abgeänderter Form umgesetzt wer-
den, und die Verkehrsbelastung der Poststrasse nicht reduziert werden können, so 
sind die Fahrbeziehungen des neuen öffentlichen Parkhauses Post nur in einem 
Rechts-Rechts-System zulässig. 
Die Erstellung von öffentlichen Parkplätzen im neuen Parkhaus bedingt die Aufhe-
bung von mindestens 60 öffentlichen oberirdischen Parkplätzen im Umkreis von 300 
m des Bebauungsplans. Dies kann in Etappen geschehen. In einer ersten Etappe, zu-
sammen mit der Realisierung des Bebauungsplans Post und der Umgestaltung des 
oberen Postplatzes, sind mindestens 35 oberirdische Parkplätze aufzuheben. Ent-
sprechend der GGR-Vorlage Nr. 1825 „Neugestaltung Postplatz“ vom 30. November 
2003 stehen im Zusammenhang mit einem neuen Parkhaus am Postplatz folgende 
Parkplätze zur Diskussion: 11 Parkplätze (PP) Vorstadt, 2 PP Schmidgasse, 5 PP Bahn-
hofstrasse vor der Zuger Kantonalbank, 13 PP oberer Postplatz, 5 PP Hirschenplatz 
und 2 PP Zeughausgasse Nord, total 38 Parkplätze. Damit kann die im Vorprüfungs-
bericht zum Bebauungsplan Post verlangte Aufwertung des Aussenraums realisiert 
werden. In einer zweiten Etappe, beispielsweise im Zusammenhang mit der Realisie-
rung des Stadttunnels, sind mindestens 25 weitere oberirdische Parkplätze aufzuhe-
ben. 
Die für die Bewohner und Beschäftigten erforderlichen Veloabstellplätze sind inner-
halb der Bauvolumen zu erstellen. Im Freien sind für die Besucher und Kunden min-
destens 30 Veloabstellplätze und im Bereich des südlichen Stadtbahnhaltestellenzu-
gangs weitere 20 Veloabstellplätze zu erstellen. Die genau Lage ist im Gestaltungs- 
und Betriebskonzept Postplatz festgelegt. 
Die Auswirkungen der neuen Verkehrsführung sowie das Verkehrsaufkommen des 
neuen Parkhauses wurden in einem umfassenden Gutachten des Planungsbüros Jen-
ni + Gottardi AG untersucht. Die Erkenntnisse wurden dem GGR mit der Vorlage 
Nr. 1922 „Änderung des Verkehrsregimes auf dem oberen Postplatz“ vom 6. März 
2007 unterbreitet. Das Tiefbauamt des Kantons Zug begrüsst mit Schreiben vom 
27. November 2006 die Entflechtung der Verkehrsströme mit der neuen Verkehrs-
führung. 
 
2.5 Baulinienänderung 
Die bestehende Baulinie entlang der Poststrasse wird in Richtung Süden weiterge-
führt, um das Hauptpostgebäude gezogen und in Richtung Schanz verlängert. Im 
Abstand von 3.0 m zur Hauptbaulinie entlang der Schanz sowie im Osten und Nor-
den entlang der Perimetergrenze wird eine Unterniveaubaulinie für die Realisierung 
des Parkhauses festgelegt. 
 
3. Zonenplanänderung 
Der nördliche Teil des Bebauungsplangebiets, Parzelle GS 897, liegt in der Kernzone 
K5. Der südliche Teil, GS 1026, ist gegenwärtig der Zone des öffentlichen Interesses 
für Bauten und Anlagen (ÖIB) zugeteilt. Neu wird entsprechend der Nutzung des 
Areals der ganze Perimeterbereich der Kernzone K5 zugeordnet.  
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4. Anpassungen weiterer Planungsinstrumente 
Im Zusammenhang mit der Zonenplanänderung von der Zone des öffentlichen Inte-
resses in eine Kernzone muss auch der Teilrichtplan Siedlung und Landschaft ent-
sprechend angepasst werden. Die Beschlussfassung des Teilrichtplans fällt in die 
Kompetenz des Stadtrats und wird dem Grossen Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 
 
5. Verfahren 
5.1 Mitwirkung 
Der Bebauungsplan Post wurde in enger Zusammenarbeit mit den Grundeigentü-
mern (Familie Andermatt und Schweizerische Post), dem Architekturbüro Leutwyler 
Partner Architekten AG, dem Büro Hager Landschaftsarchitektur AG sowie weiteren 
Fachplanern entwickelt. 
 
5.2 Stadtbildkommission 
Die Stadtbildkommission hat den Bebauungsplan Post an mehreren Sitzungen bera-
ten. Zudem wurde im Januar 2007 ein Workshop zum Thema Städtebau mit Vertre-
tern der Stadtbildkommission, externen Experten sowie Fachleuten des Kantons Zug 
(Denkmalpflege und Amt für Raumplanung) durchgeführt. 
Die Neubauvolumen konnten im Rahmen der Projektentwicklung vereinfacht und 
dadurch klare Aussenräume geschaffen werden. Die Gliederung der Bauten in ein 
stehendes, ein liegendes und ein füllendes Volumen berücksichtigen den städtischen 
Kontext im Übergang von der Alt- zur Neustadt. Das Hauptpostgebäude wird freige-
spielt und die Sichtbeziehungen zum Guggi und zur Stadtbahnhaltestelle bleiben 
bestehen. 
 
5.3 Kantonale Vorprüfung 
Am 12. Oktober 2006 hat die Baudirektion des Kantons Zug in ihrem Vorprüfungsbe-
richt zum Bebauungsplan Post verschiedene Vorbehalte und Empfehlungen aufge-
führt. Die zentralen Punkte der Vorprüfung betrafen städtebauliche und denkmal-
pflegerische Aspekte sowie die in § 32 PBG geforderten Vorteile eines Bebauungs-
plans für das Siedlungsbild und die Gestaltung der Umgebung. Um diese Vorteile 
(gleichzeitige städtebauliche Aufwertung des oberen Postplatzes, verbunden mit der 
Verlegung der dort liegenden oberirdischen Parkplätze ins Parkhaus) rechtlich zu si-
chern, sei entweder der Perimeter des Bebauungsplans um den oberen Postplatz zu 
erweitern oder der Bebauungsplan in ein Gesamtkonzept zu integrieren. Die Stadt 
Zug und die Grundeigentümer wählten Letzteres für die Weiterbearbeitung des Be-
bauungsplans. 
Das Ergebnis der Vorprüfung vom 12. Oktober 2006 führte nach Gesprächen mit Ver-
tretern der Grundeigentümer, der Baudirektion und der Stadt Zug sowie nach einem 
Workshop Städtebau zu einer Überarbeitung des Bebauungsplans Post.  
Der überarbeitete Bebauungsplan wurde von der Baudirektion mit Datum vom 13. 
April 2007 ein zweites Mal vorgeprüft. 
Die Baudirektion ist damit einverstanden, den Perimeter des Bebauungsplans Post 
nicht auszuweiten. Dafür ist zur Sicherung der gestalterischen Vorteile des Bebau-
ungsplans gemäss § 32 PBG der Baudirektion mit den Genehmigungsakten des Be-
bauungsplans Post einerseits ein Vorvertrag zu einem Kaufvertrag für die öffentli-
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chen Parkplätze und ein rechtskräftiger Kreditbeschluss für den Erwerb der Parkplät-
ze sowie andererseits ein Gestaltungskonzept Postplatz inklusive Bauprojekt mit 
rechtskräftigem Beschluss des Baukredits für die Umgestaltung des oberen Postplat-
zes zu unterbreiten.  
Der Bereich Städtebau / Denkmalpflege konnte bis auf zwei Punkte bereinigt werden: 
Die Baudirektion des Kantons Zug erachtet acht Geschosse für das nordöstliche Neu-
bauvolumen als höchste noch zulässige Gebäudehöhe für eine gute Einpassung in die 
bauliche und topographische Situation. Der Stadtrat und die Grundeigentümer ver-
treten die Auffassung, dass neun Geschosse an diesem Ort vertretbar sind. Die Aus-
sicht vom Guggi wird nicht tangiert, es werden einzig die dahinterliegenden Bauten 
(Plaza und Zuger Kantonalbank) abgedeckt. Die Sicht auf den See bleibt erhalten. 
Weniger die Gebäudehöhe als die architektonische Gestaltung des Baus ist von Be-
deutung. Es ist ein städtisches Erscheinungsbild zu entwickeln; auf einen vorstädti-
schen Bau mit ausgeprägter Seeorientierung ist zu verzichten. 
Die Baudirektion des Kantons Zug postuliert zur Verbesserung der Einsehbarkeit des 
zentralen Wartebereichs der Stadtbahn-Haltestelle, den nördlichen Rand des Baufelds 
B auf die Flucht des Postgebäudes zurückzuversetzen. Der Stadtrat und die Grundei-
gentümer sind der Auffassung, dass das Baufeld B, wie es am Workshop Städtebau 
vom Januar 2007 erarbeitet wurde, unverändert belassen werden soll. Die am Work-
shop erarbeitete Figur lebt von den in rückwärtigen städtischen Räumen typischen 
versetzten Aussenräumen. Das Aufnehmen der Flucht des Hauptpostgebäudes ergäbe 
eine städtebaulich ungewollte Flucht und eine ungewollte Einheit von Haupt- und 
Nebenbau.  
Bei einer allfälligen Nichtgenehmigung der beiden städtebaulichen Vorbehalte wäre 
die planerische Zweckmässigkeit des Bebauungsplans nicht in Frage gestellt. 
Die Baudirektion verlangt des Weiteren, dass im Gestaltungs- und Betriebskonzept 
Postplatz aufzuzeigen ist, wie der zusätzliche Stadtbahnhaltestellenzugang baulich 
gelöst wird. Zudem ist die Entwässerung darin zu konkretisieren. Zuhanden der öf-
fentlichen Auflage des Bebauungsplans ist für das Parkhaus eine Lärmprognose nach 
Art. 25 Abs.1 USG zu erstellen sowie ein Planungsbericht zu erarbeiten. Diese Anfor-
derungen können erfüllt werden. 
 
6. Vorvertrag zu einem Kaufvertrag für die öffentlichen Parkplätze 
Bezüglich der Erstellung und den Kauf der öffentlichen Parkplätze wurden verschie-
dene Abklärungen durch Ingenieure und Kostenplaner sowie intensive Verhandlun-
gen mit den Grundeigentümern geführt. Am Anfang stand der Erwerb der Parkplät-
ze zu einem Pauschalpreis pro Parkplatz im Vordergrund. Im Zuge der Bearbeitung 
zeigte sich, dass die Erstellung der Parkgarage und die Festlegung des Preises mit 
zahlreichen Unsicherheiten verbunden sind. Die Festlegung des Pauschalpreises im 
Voraus erfordert eine Absicherung des Verkäufers gegen diverse Risiken, welche im 
Zuge der Realisierung eintreten könnten. Die private Bauherrschaft beabsichtigt, 
lediglich zwei Untergeschosse für den Eigenbedarf zu erstellen. Bezüglich der „Rich-
tigkeit/Angemessenheit“ des Pauschalpreises bestand bei beiden Vertragspartnern 
eine Unsicherheit. Deshalb einigten sich die Parteien, dass der Kaufpreis aufgrund 
einer offenen Abrechnung festzulegen ist, wobei durch die Stadt Zug ganze Unter-
geschosse mit je rund 52 Parkplätzen (+/- 2 PP Planungsunsicherheit) zu erwerben 
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sind. Die Erstellung von zwei bis drei von der Stadt beanspruchten Parkgeschossen 
führt umgerechnet zu einem Preis zwischen CHF 80'000.-- bis CHF 90'000.-- pro Park-
platz (inklusive Abgeltung der Baurechte, Kosten der Zufahrtsrampen, Ausrüstun-
gen, Zugänge im Hochbau u. ä.). 
 
Der Stadtrat genehmigte den Vorvertrag zum Kaufvertrag, Fassung vom 4. Mai 2007, 
am 8. Mai 2007 unter Vorbehalt der Zustimmung durch den Grossen Gemeinderat. 
Bei einem Kaufpreis von mehr als CHF 5 Mio. liegt die Zuständigkeit für den Ab-
schluss des Hauptvertrags beim Grossen Gemeinderat; bei einem Preis von mehr als 
CHF 7 Mio. ist das fakultative Referendum gegeben (§ 16 Abs. 2 lit. e in Verbindung 
mit § 8 Abs. 1 lit. g der Gemeindeordnung). Der Vorvertrag wird gleichzeitig mit der 
1. Lesung des Bebauungsplans und der Zonenplanänderung dem Grossen Gemeinde-
rat zur Kenntnisnahme unterbreitet. Die wichtigsten Eckdaten des Vorvertrags sind: 
 
- Der Kaufpreis wird offen abgerechnet. Er ist abhängig von der Anzahl der zu er-

werbenden Parkgeschosse, wobei die Anzahl Parkgeschosse definitiv im Haupt-
kaufvertrag zu vereinbaren ist. Die Basis für die Kaufpreisberechnungen bilden 
89 % der Gesamtkosten der Parkgarage (die restlichen 11 % gehen zulasten der 
darauf stehenden Hochbauten). 

- Die Gesamtkosten der Parkgarage setzen sich zusammen aus den effektiven Bau-
kosten, den Honoraren für die Planungsleistungen an der Parkgarage, dem Gene-
ralunternehmer-Honorar der Bauherrschaft, dem Entgelt für die im Erdgeschoss 
(Zugänge) und in den Obergeschossen (Lüftung) beanspruchten Flächen und der 
Abgeltung des unterirdischen Überbaurechts für den städtischen Teil der Parkga-
rage. 

- In den Gesamtkosten der Parkgarage nicht eingeschlossen sind die Kosten für zu-
sätzliche Ausbauwünsche der Stadt Zug, welche zurzeit noch nicht bekannt sind 
(z.B. erhöhte Sicherheitsanforderungen, Videoüberwachung, etc.). Für diese be-
darf es einer schriftlichen Bestellung durch den Stadtrat. 

- Vor dem Vollzug des Hauptkaufvertrags sind die beiden Grundstücke (GS 897 und 
GS 1026) so zu parzellieren, dass die gemeinsame Parkgarage auf einem separa-
ten Grundstück im Überbaurecht realisiert werden kann. Die Eigentumsübertra-
gung an diesem separaten Grundstück auf die Stadt erfolgt per Vollzug, d.h. in-
nert drei Monaten nach Baubeginn. 

- Die Verkäufer verpflichten sich in ihrer Funktion als Totalunternehmer, bei der 
Realisierung der Parkgarage die Aufträge für Bauleistungen im Konkurrenzver-
fahren zu vergeben. Dabei gelten die gleichen Schwellenwerte wie bei der Stadt. 
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag. Da es sich aber um ei-
ne private Bauherrschaft handelt, finden die submissionsrechtlichen Vorschriften 
nur wie beschrieben sinngemäss Anwendung. 

- Die Stadt Zug hat das Recht, jederzeit in die Bauabrechnung der Parkgarage Ein-
sicht zu nehmen und diese zu prüfen bzw. durch einen externen Bautreuhänder 
auf eigene Kosten prüfen zu lassen. Die Vertragsparteien definieren vor Baube-
ginn eine Projektorganisation, in welcher jede Partei die Ansprechpartner, die 
Vertretungsverhältnisse und die Kompetenzen der Ansprechpartner bekannt 
gibt. 
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- Mit der 2. Lesung des Bebauungsplans und der Zonenplanänderung wird dem 
GGR der Kaufkredit für den Erwerb von zwei oder drei Parkgeschossen im neu zu 
realisierenden Parkhaus zur Beschlussfassung unterbreitet. Der Hauptkaufvertrag 
tritt in Kraft, wenn seitens der Bauherrschaft kumulativ folgende drei Vorausset-
zungen erfüllt sind:Die Finanzierung seitens der Bauherrschaft oder deren 
Rechtsnachfolger muss sichergestellt sein. Das Bauprojekt für die Überbauung 
muss rechtskräftig bewilligt sein. Der Bauentscheid für die Realisierung des Ge-
samtprojekts seitens der Bauherrschaft oder deren Rechtsnachfolger muss vorlie-
gen. 

- Gesetzt den Fall, der Hauptkaufvertrag könnte aus politischen Gründen nicht ab-
geschlossen werden wegen fehlendem Kaufkredit, fehlender Rechtskraft des Be-
bauungsplans Post, Plan Nr. 7060, oder der Zonenplanänderung, Post Plan Nr. 
7241, so entschädigt die Stadt die Verkäufer mit CHF 200'000.--. Diese Entschädi-
gung kann der Stadtrat in eigener Kompetenz beschliessen (§ 27 Abs. 2 lit. e in 
Verbindung mit § 16 Abs. 2 lit. e der Gemeindeordnung). Damit wären der bishe-
rige Planungsaufwand und weitere den Verkäufern entstandene Kosten per Sal-
do aller Ansprüche abgegolten. Allfällige weitere Schadenersatzansprüche der 
Verkäufer gegenüber der Stadt Zug sind ausdrücklich wegbedungen; umgekehrt 
kann die Stadt Zug gegenüber den Verkäufern keinerlei Ansprüche stellen. 

- Die Stadt Zug erhält gegenüber der Bauherrschaft ein Kaufsrecht an den betrof-
fenen Grundstücken GS 897 und GS 1026 (inkl. Gebäude, jedoch ohne Postge-
bäude) gemäss den im Vorvertrag definierten Bedingungen. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass die Stadt Zug das Projekt „Parkhaus Post“ nötigenfalls unab-
hängig von den anderen Vertragspartnern mit allenfalls neuen Investoren reali-
sieren könnte. 

 
7. Gestaltungs- und Betriebskonzept Postplatz 
Der erweiterte Aussenraum des Bebauungsplans Post umfasst den oberen Postplatz 
und die Schanz. Zusammen mit der Realisierung der Neubauten und des Parkhauses 
sind diese Bereiche neu und einheitlich zu gestalten. Im Gestaltungs- und Betriebs-
konzept Postplatz sind die Richtlinien der Neugestaltung aufgezeigt. 
Die Freiflächen um die Neubauten weisen eine einheitliche Aussenraumgestaltung 
zusammen mit dem oberen Postplatz auf. Ein harter, urbaner Belag mit eingelegten 
Intarsien zieht sich von Fassade zu Fassade. Er verbindet bestehende mit neuen Ge-
bäuden, bzw. den oberen Postplatz mit dem neuen Areal. Die Freiräume sind funkti-
onal und klar. Innerhalb des Bebauungsplangebiets entsteht durch reduzierte, be-
wusst gesetzte Gestaltungsmittel und Ausstattung sowie den Verzicht auf Begrü-
nung eine multifunktionale, urbane Hofsituation. Das neue Areal lebt von seiner 
Nutzung, der Nähe zur Altstadt, zur Neustadt und zum See. Die Zugänge zur Stadt-
bahn und die halböffentlichen Nutzungen, die die Flächen zonieren, schaffen attrak-
tive Fussgängerflächen. Die bestehende Topographie gibt die Gestaltung vor. Ein 
zum See geneigter Platz mit geschwungenen Linien wird von einer inszenierten 
Hangkante begrenzt. Die Materialien beziehen sich auf die Geologie. Die Intarsien 
auf dem Platz bestehen aus einem harten Sedimentgestein, die platzbegrenzende 
Betonmauer mit sichtbaren Zuschlägen erinnert an die Moränenhügel. Eine Treppe 
durchbricht die Hangkante und erschliesst die darüber liegende Landschaft mit der 
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Stadtbahnhaltestelle. Sie ist auf die Sichtachse zum Platz und See bezogen. Die Dä-
cher der neuen Gebäude sind begrünt. Die Dachbegrünung berücksichtigt die Wir-
kung von oben und reagiert mit der Formensprache auf die Einsehbarkeit. Sie ist von 
unten nicht sichtbar und gewährleistet Retentionsflächen für die Entwässerung. Die 
Versickerung ist zwischen Poststrasse und Hangkante aufgrund der Geologie nicht 
möglich. In der weiteren Projektentwicklung ist die angestrebte Versickerung auf 
dem oberen Postplatz zu prüfen. Die geplanten Veloabstellplätze werden bei den 
Zugängen der Stadtbahnhaltestellen sowie nördlich des Baufelds A angeordnet. Die 
Bewilligung des Projektierungskredits für die Neugestaltung des oberen Postplatzes 
(Beilage 6.2) liegt in der Kompetenz des Stadtrates. Der Objektkredit hierfür wird in 
der 2. Lesung dem Grossen Gemeinderat unterbreitet. 
 
8. Motionen und Postulate Postplatz 
In der GGR-Vorlage Nr. 1861 vom 6. Dezember 2006 wurden folgende parlamenta-
rische Vorstösse zum Thema „Parkhaus und Neugestaltung Postplatz“ kurz behan-
delt: 
- Motion der FDP-Fraktion betreffend Neugestaltung des Postplatzes inklusive 

Erweiterung des unterirdischen Parkplatzangebotes vom 26. April 2002  
- Motion der Fraktionen Alternative, SP und CSP betreffend Neugestaltung Post-

platz mit neuer Verkehrsführung vom 27. Februar 2005 
- Motion der Fraktionen Alternative, SP und CSP betreffend Projektstopp Parkhaus 

Postplatz vom 27. Februar 2005 
- Motion der SVP-Fraktion betreffend Neugestaltung Postplatz: Parkhaus und 

Neugestaltung Postplatz, Änderung des Verkehrsregime Innenstadt vom 28. Feb-
ruar 2005 

- Postulat der CVP-Fraktion betreffend weitere Projektierung des Parkhauses Post-
platz vom 23. März 2005 

- Motion der Fraktionen FDP, SVP und CVP betreffend Neugestaltung Postplatz 
und Parkhaus vom 14. Juni 2005 

  
Der GGR hat am 31. Januar 2006 diesbezüglich Folgendes beschlossen: 
– die Motion der Fraktionen Alternative, SP und CSP betreffend Neugestaltung 

Postplatz mit neuer Verkehrsführung vom 27. Februar 2005 in ein Postulat um-
zuwandeln und zu überweisen 

– die Frist für die Behandlung der Motion der Fraktionen Alternative, SP und CSP 
betreffend Projektstopp Parkhaus Postplatz vom 27. Februar 2005 um ein Jahr 
zu erstrecken 

– das Postulat der CVP-Fraktion betreffend weitere Projektierung des Parkhauses 
Postplatz vom 23. März 2005 zu überweisen 

– die Frist für die Behandlung der Motion der Fraktionen FDP, SVP und CVP 
betreffend Neugestaltung Postplatz und Parkhaus vom 14. Juni 2005 um ein 
Jahr zu erstrecken. 

 
Die vorliegende Vorlage sowie die GGR-Vorlage Nr. 1922 „Änderung des Verkehrs-
regimes auf dem oberen Postplatz“ vom 6. März 2007 zeigen, dass der Stadtrat im 
Sinne dieser Vorstösse handelt. Die greifbaren Ergebnisse, welche die Abschreibung 
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der Vorstösse rechtfertigen, werden jedoch erst mit der 2. Lesung des Bebauungs-
plans Post und der Kreditsprechung für die Umgestaltung des oberen Postplatzes 
sowie den Kauf der Parkplätze im Parkhaus Post im Herbst 2007 vorliegen. In der 2. 
Lesung sollen die genannten Vorstösse sowie die Motion Peter Kamm betreffend 
„Post-Platz“ vom 8. November 1994 und die Motion Beat Holdener betreffend 
„Neugestaltung der Zeughausgasse“ vom 9. Mai 1995 als erledigt von der Geschäfts-
kontrolle abgeschrieben werden. 
 
 
9. Antrag 
Wir beantragen Ihnen, 
– auf die Vorlage einzutreten, 
– den Bebauungsplan Post, Plan Nr. 7060, und 
– die Zonenplanänderung Post, Plan Nr. 7241, in 1. Lesung zu verabschieden und 
– den Teilrichtplan Siedlung und Landschaft, Anpassung Post, Plan Nr. 7242,  
– den Vorvertrag zu einem Kaufvertrag für die öffentlichen Parkplätze und 
– das Gestaltungs- und Betriebskonzept Postplatz zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Das Baudepartement wird beauftragt, gemäss § 39 des Planungs- und Baugesetzes 
(PBG) den Bebauungsplan, die Zonenplanänderung und die Anpassung des Teilricht-
plans Siedlung und Landschaft während 30 Tagen öffentlich aufzulegen und die Be-
troffenen direkt zu benachrichtigen. 
 
 
Zug, 8. Mai 2007 
 
Dolfi Müller, Stadtpräsident Arthur Cantieni, Stadtschreiber 
 
 
Beilagen: 
1. Beschlussesentwurf 
2. Bebauungsplan Post, Plan Nr. 7060 
3. Zonenplanänderung Post, Plan Nr. 7241 
4. Teilrichtplan Siedlung und Landschaft Anpassung Post, Plan Nr. 7242 
5. Vorvertrag zu einem Kaufvertrag für die öffentlichen Parkplätze vom 4. Mai 2007 
6. Gestaltungs- und Betriebskonzept Postplatz vom 18. April 2007 

6.1 Situation Parkplatzprovisorium Oberer Postplatz 
6.2 Situation Neubauten Post / Umgestaltung Oberer Postplatz 
6.3 Situation Umgestaltung Unterer Postplatz 

 
 
 
Die Vorlage wurde vom Baudepartement verfasst. Für Auskünfte steht Ihnen Depar-
tementssekretär Hans Stricker unter Tel. 041 728 20 66 zur Verfügung. 
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Beschlussesentwurf für 2. Lesung 
 

B e s c h l u s s  des Grossen Gemeinderates von Zug Nr.       

betreffend Bebauungsplan Post, Plan Nr. 7060 / Zonenplanänderung Post, Plan 
Nr. 7241, Festsetzung / Vertrag über Kauf von Parkgeschossen im Parkhaus Post / 
Objektkredit für Umgebungsgestaltung Postplatz 
 
Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag des 
Stadtrates Nr. 1932 vom 8. Mai 2007: 
 
 
1. Der Bebauungsplan Post, Plan Nr. 7060, wird festgesetzt. 
 
2. Die Zonenplanänderung Post, Plan Nr. 7241, wird festgesetzt. 
 
3. Der Kaufvertrag für den Erwerb von öffentlichen Parkplätzen im Parkhaus Post 

wird genehmigt. 
 
4. Für die Umgebungsgestaltung Postplatz wird ein Objektkredit von brutto CHF XY 

inkl. MWST zulasten der Investitionsrechnung, Konto X/Y, Objekt X, bewilligt. 
 
5. Der Kredit gemäss Ziff. 4 erhöht oder senkt sich bis zum Zeitpunkt der Ver-

tragsausfertigung entsprechend dem Zürcher Baukostenindex (Ausgangslage In-
dexstand 1. April 2006) für die entsprechende Arbeitsgattung. Nach dem Ver-
tragsabschluss erfolgt die Berechnung der Teuerung aufgrund der KBOB-
Richtlinien (Konferenz der Bauorgane des Bundes). 

 
6. Die Investition von CHF XY ist mit jährlich 10 % abzuschreiben (§ 14 Abs. 3 Bst. b 

Finanzhaushaltgesetz). 
 
7. Die Ziffern 1 - 4 dieses Beschlusses treten unter dem Vorbehalt des fakultativen 

Referendums gemäss § 8 der Gemeindeordnung, einer Beschwerde im Sinne von 
§ 41 PBG sowie der Genehmigung durch den Regierungsrat sofort in Kraft. 

 
8. Dieser Beschluss ist im Amtsblatt des Kantons Zug zu veröffentlichen und in die 

Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufzunehmen. 
 
9. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 

G r o s s e r  G e m e i n d e r a t  
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10. Das Baudepartement wird gestützt auf § 41 PBG beauftragt, Ziffer 1 und 2 des 
Beschlusses zweimal im Amtsblatt zu publizieren und während 20 Tagen öffent-
lich aufzulegen. 

 
 
 
Zug, Datum 
 
Stefan Hodel, Präsident  Arthur Cantieni, Stadtschreiber 
 
 
 
 
Referendumsfrist:  
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